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RS OGH 1950/1/18 1Ob458/49
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.01.1950

Norm

EheG §60 Abs3

ZPO §530 E1

Rechtssatz

Die Wiederaufnahme eines Ehescheidungsverfahrens ist trotz der unter Anspruchsverzicht erfolgten Zurücknahme der

ursprünglichen Klage, falls die Ehe sodann über Widerklage geschieden worden ist, zur Erreichung eines

Mitverschuldensausspruches nach § 60 Abs 3 EheG zulässig.

Entscheidungstexte

1 Ob 458/49
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